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RS OGH 1978/9/12 3Ob115/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.1978

Norm

EO §65 E

EO §158 Abs1

ZPO §514 B

Rechtssatz

Hinsichtlich des Ausspruches, daß eine Rechnungslegung der Ersteherin entfällt, fehlt dem Verp:ichteten das für die

Rechtsmittelzulässigkeit erforderliche Rechtsschutzinteresse, da er zufolge Erfüllung der Versteigerungsbedingungen

keinen Anspruch auf die Erträgnisse der einstweiligen Verwaltung hat.
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